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Gemeinde Aarburg 
 
Signalisationsänderungen 
Öffentliche Auflage des Signalisationsprojektes 
 
Zonensignalisation „Tempo 30“ im Süd-Quartier: 
Alte Zofingerstrasse, Frohburgstrasse, Pilatusstrasse und 
Erschliessungsstrassen ohne Galligässchen. 
Gestützt auf das Bundesgesetz über den Strassenverkehr 
vom 19. Dezember 1958 und die zugehörige Verordnung über 
die Strassensignalisation vom 5. September 1979 sowie die 
Verordnung über die Tempo-30-Zonen vom 1. Januar 2002 
wird folgende Verkehrsbeschränkung verfügt: 
Zonensignalisation „Tempo 30“ 
 
Änderung der Signalisation: 
Kreuzung Galligässchen-Alte Zofingerstrasse 
Aufhebung des Rechtsvortrittes Galligässchen und  
neu „Kein Vortritt“ (Signal 3.02) 
 
Frohburgstrasse und Zimmerlistrasse 
Parkierungsverbot, ausgenommen markierte Parkfelder 
 
Das Gutachten für die Zonensignalisation „Tempo 30“ liegt 
während 20 Tagen vom 27.01.2009 bis 16.02.2009 im 
Rathaus, Abt. Bau Planung Umwelt, auf und kann während 
der offiziellen Schalteröffnungszeiten eingesehen werden. 
 
Einsprachen gegen diese Verkehrsbeschränkungen sind 
während der Auflagefrist schriftlich begründet dem 
Gemeinderat einzureichen. Die Verkehrsbeschränkungen 
werden erst nach erfolgter Signalisation rechtskräftig. 
 
 
Aarburg, 19.01.2009 GEMEINDERAT 

 

Amtliche Publikation 
 
im Allgemeinen Anzeiger 
vom Donnerstag, 22.01.2009 
 
im Amtsblatt des Kantons Aargau 
vom Montag, 26.01.2009 


